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Anlagestrategie und Risikoprofil der Spezialfonds  

 

UniRBA 3 Märkte (ISIN DE000A2AFXA5)    

 

sowie Risikohinweise zu den Fonds  

 

Anlagestrategie 

Der Fonds soll in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an dem deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt 
(dargestellt durch die Indizes DAX 30 Performance Index, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAQ 100  
Total Return Index (Technologie) in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. Das Basisportfolio  
des Fonds ist geldmarktnah mit internationalen, verzinslichen Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. In Aufwärtstrends investiert 
der Fonds zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf die oben genannten Indizes), um die Partizipation an 
der Entwicklung der genannten Aktienmärkte darzustellen. 
 
Die Entscheidung, ob der Fonds an der Entwicklung des jeweiligen Index partizipiert, wird grundsätzlich danach getroffen, ob der 
berechnete 38-Tage-Durchschnitt des Index nachhaltig, d.h. um mehr als 1%, über (Aktienphase) bzw. unter (geldmarktnahe Phase) 
dem berechneten 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200 Modell).  
 
Allerdings kann in den jeweiligen Markt bereits zur Hälfte investiert werden, sofern das sogenannte Chancenmodell (Verlauf der  
impliziten Volatilität des jeweiligen Marktes) ein positives Signal anzeigt (Chancenphase). Dieses Investment läuft automatisch  
nach 38 Tagen aus (Übergang in die geldmarktnahe Phase) – außer, wenn das 38/200-Modell inzwischen ebenfalls ein positives Signal 
geliefert hat (Übergang in die voll investierte Aktienphase). Die Investments auf Basis des 38/200-Modells haben ein Gewicht von 
jeweils einem Drittel am Gesamtportfolio, die Investments auf Basis des Chancenmodells ein Gewicht von einem Sechstel. Bei jedem 
Signalwechsel (sowohl auf Basis 38/200 Modell als auch Chancenmodell) erfolgt eine Neugewichtung auf die genannten 
Basisgewichte. 
 
Ändert sich ein Anlagesignal nach einer der oben beschriebenen Regeln, wird angestrebt, das Signal mit der planmäßigen Verzögerung 
von einem lokalen Handelstag umzusetzen. Feiertage, Handelsstörungen, Illiquidität der Handelsinstrumente, hohe Anlagevolumina 
und andere Ereignisse, die zu einer Unterbrechung oder Störung des Handels in den jeweils relevanten Ländern bzw. 
Handelsinstrumenten führen, machen es unter Umständen notwendig, die Umsetzung eines Anlagesignals auf mehrere Tage zu 
strecken. In der Regel wird eine Umsetzung dann innerhalb von maximal drei auf die Feststellung des Signals folgenden Handelstagen 
abgeschlossen sein. 

 

 

Risikoprofil des Fonds 

Der Fonds weist ein erhöhtes Risiko auf, er ist damit der dritthöchsten von insgesamt fünf Risikoklassen zugeordnet. Er eignet sich für 

risikobereite Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren. 
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Risikohinweise 

Wesentliche Risiken der Fondsanlage 

 
Die untenstehenden Risiken können die Wertentwicklung des Fonds nachteilig beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den 

Anteilwert auswirken. Werden Anteile am Fonds zu einem Zeitpunkt veräußert , in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen 

Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so wird  das  in den Fonds investierte Geld nicht 

oder nicht vollständig zurückgezahlt. Es könnte sein, dass in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verloren geht. 

Schwankungen des Fondsanteilwerts 

Die Vermögensgegenstände, in die  für Rechnung des Fonds investiert wird, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch 

Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. 

Werden Anteile des Fonds zu einem Zeitpunkt veräußert, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände 

gegenüber dem Zeitpunkt des Anteilerwerbs gefallen sind, so fließt  das in den Fonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl 

jeder Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf den Verlust 

der angelegten Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht. 

Beeinflussung der individuellen Performance durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig 

Änderungen unterworfen sein.   

 

Auflösung des Fonds 

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft (im Folgenden:  Gesellschaft) steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die 

Gesellschaft kann den Fonds nach Kündigung der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht am Sondervermögen geht nach 

einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die Verwahrstelle über. Es besteht daher das Risiko, dass die geplante Haltedauer nicht 

realisiert werden kann. Bei dem Übergang des Fonds auf die Verwahrstelle können dem Fonds andere Steuern als deutsche 

Ertragsteuern belastet werden. Wenn die Fonds-Anteile nach Beendigung des Liquidationsverfahrens aus dem Depot ausgebucht 

werden, können  Ertragsteuern belastet werden. 

Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele  

Es kann nicht garantiert werden, dass ein gewünschter Anlageerfolg erreicht wird. Der Anteilwert des Fonds kann fallen und zu 

Verlusten beim Anleger führen. Ein bei Erwerb von Anteilen ggf. entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei Veräußerung von Anteilen 

ggf. entrichteter Rücknahmeabschlag kann zudem insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder 

sogar aufzehren. Es könnte ein  niedrigerer als der ursprünglich angelegte Betrag zurückfließen. 

 

Wesentliche Risiken der Anlagepolitik und mit Vermögenswerten verbundene Risiken 

Abhängig von den Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, können sich aus der Anlagepolitik und 

den Vermögenswerten des Fonds folgende grundsätzliche Risiken ergeben: 

Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände durch den Fonds einhergehen. 

Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchtigen und sich 

damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das  investierte Kapital auswirken. Werden Anteile am Fonds zu einem Zeitpunkt veräußert, 

in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, 

so fließt das in den Fonds investierte Geld nicht oder nicht vollständig zurück. Das  in den Fonds investierte Kapital könnte teilweise 

oder sogar ganz verloren sein.  
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Wertveränderungsrisiken 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, enthalten Risiken. So können Wertverluste 

auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich 

unterschiedlich entwickeln.  

Mögliches Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch die gesetzlichen Regelungen und die Anlagebedingungen bzw. Anlagerichtlinien vorgegebenen 

Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik auch 

darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu 

erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch 

entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen.  

Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die 

wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den 

jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren 

wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der 

Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein. 

Kursänderungsrisiko von Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese 

Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die 

Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige 

Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen 

kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe 

Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler 

Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke 

Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der 

Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. 

Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins 

entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-) Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. 

Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren 

Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als 

festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 

Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lautender 

zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln. 

Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen 

Wandel -und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwicklung des 

Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der 

Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe 

auswirken. Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht einräumen dem Anleger statt der Rückzahlung eines Nominalbetrags eine 

im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem Maße von dem entsprechenden 

Aktienkurs abhängig. 

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds gehaltenen 

Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate könnte gegebenenfalls über dem Wertzuwachs des Fonds liegen.  
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Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Fonds in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält der Fonds die 

Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der 

Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds. 

Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der Fonds von der Entwicklung 

dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

  

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds (Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können.  Dies kann dazu führen, dass der 

Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorrübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass er die Rückgabeverlangen 

von Anlegern vorrübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger könnte gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer 

nicht realisieren, und ihm könnte das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die 

Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die 

Gesellschaft gezwungen ist, bei entsprechender gesetzlicher Zulässigkeit, Vermögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert 

zu veräußern. 

Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände 

Sofern in den Anlagerichtlinien nichts Gegenteiliges festgelegt ist, dürfen für den Fonds auch Vermögensgegenstände erworben 

werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. 

Diese Vermögensgegenstände können gegebenenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar nicht 

weiterveräußert werden. Auch an einer Börse zugelassene Vermögensgegenstände können abhängig von der Marktlage, dem 

Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräußert werden. 

Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur unter Realisierung von Verlusten veräußert werden können. 

Risiko durch Finanzierungsliquidität 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds entsprechend der Anlagebeschränkungen Kredite aufnehmen. Es besteht das Risiko, 

dass die Gesellschaft keinen entsprechenden Kredit oder diesen nur zu wesentlich ungünstigeren Konditionen aufnehmen kann. Kredite 

mit einer variablen Verzinsung können sich durch steigende Zinssätze zudem negativ auswirken. Unzureichende Finanzierungsliquidität 

kann sich auf die Liquidität des Fonds auswirken, mit der Folge, dass die Gesellschaft gezwungen sein kann, Vermögensgegenstände 

vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen als geplant zu veräußern. 

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern 

Sofern dies in den Anlagerichtlinien entsprechend festgelegt ist, sollen Investitionen für den Fonds insbesondere in bestimmten 

Regionen/Ländern getätigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern kann es zu Abweichungen zwischen den 

Handelstagen an Börsen dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des Fonds kommen. Der Fonds kann möglicherweise an 

einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag reagieren oder an einem 

Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der Fonds 

gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig 

beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Vertragsbindung mit einer anderen Partei 

(sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus dem 

Vertrag nicht mehr nachkommen kann. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch 

nachteilig auf den Anteilwert und das investierte Kapital auswirken. Werden Anteile am Fonds zu einem Zeitpunkt veräußert, in dem 

eine Gegenpartei oder ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) ausgefallen ist und dadurch der Wert des Fonds 

nachteilig beeinträchtigt ist, könnte das in den Fonds investierte Geld nicht oder nicht vollständig zurück fließen. Es könnte daher sein, 

dass in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verloren ist. 
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Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer CCP) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittenten) oder Kontrahenten können für den Fonds Verluste entstehen. Das Ausstellerrisiko 

beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der 

Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen 

Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Fonds 

geschlossen werden. 

Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein CCP tritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für einen Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative 

Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP 

sichert seine Gegenparteiausfallrisiken durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus 

den eingegangenen Geschäften auszugleichen, etwa durch sogenannte Einschusszahlungen (z.B. Besicherungen). Es kann trotz 

dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den 

Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen, die nicht abgesichert sind.  

Operationelle und sonstige Risiken des Fonds 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem 

oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Diese Risiken können die Wertentwicklung des 

Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Werden  Anteile am Fonds zu einem Zeitpunkt veräußert, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände 

gegenüber dem Zeitpunkt des Anteilerwerbs gefallen sind, so fließt das in den Fonds investierte Geld nicht oder nicht vollständig 

zurück. Das in den Fonds investierte Kapital könnte teilweise oder sogar ganz verloren sein. 

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler 

von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt 

werden. 

Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit oder -bereitschaft 

der Währung seines Sitzlandes oder aus anderen Gründen Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder nur in einer anderen 

Währung erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben oder 

in einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in einer anderen Währung 

erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Währung, so unterliegt diese Position dem oben dargestellten Währungsrisiko. 

Rechtliche und politische Risiken  

Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, bei denen deutsches Recht keine Anwendung findet bzw. im 

Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten des Fonds oder 

der Gesellschaft können von denen in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche 

Entwicklungen einschließlich der Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von der 

Gesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschränkungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener 

Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Gesellschaft und/oder die Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der 

Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung 

des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich 

agieren. 
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Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 

Sorgfaltspflichtverletzungen bzw. aus höherer Gewalt resultieren kann. 

Die Gesellschaft kann mit der Verwahrstelle eine Haftungsbefreiung für das Abhandenkommen  von Finanzinstrumenten vereinbaren, 

die von einem Unterverwahrer verwahrt werden (§ 88 Absatz 4 oder Absatz 5 KAGB). Sofern dies zwischen Gesellschaft und 

Verwahrstelle vereinbart ist und die Voraussetzungen der Haftungsbefreiung vorliegen, kann die Gesellschaft Ersatzansprüche wegen 

des Abhandenkommens von bei einem Unterverwahrer verwahrten Finanzinstrumenten nur gegen den jeweiligen Unterverwahrer 

geltend machen, nicht gegen die Verwahrstelle. 

Die Gesellschaft wählt den Unterverwahrer nicht aus und überwacht diesen nicht. Sorgfältige Auswahl und regelmäßige Überwachung 

des Unterverwahrers ist Aufgabe der Verwahrstelle. Daher kann die Gesellschaft die Kreditwürdigkeit von Unterverwahrern nicht 

beurteilen. Die Kreditwürdigkeit der genannten Unterverwahrer kann von der der Verwahrstelle abweichen. 

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften durch ein Transfersystem besteht das Risiko, dass die Abwicklung aufgrund einer 

verzögerten oder nicht vereinbarungsgemäßen Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird. Dieses Risiko kann bei 

der Investition in nicht notierte Wertpapiere erhöht sein. 

 

 

 


